
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss des Stadtrates der Stadt Bamberg vom 17.03.2022 
 
 
Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII; Anpassung der Angemessenheitsgrenzen für Heiz-
kosten anhand des "Heizspiegels für Deutschland 2021" 
Sitzungsvorlage: VO/2022/5223-R5 
 
 
 
1. Der Stadtrat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis. 

 
2. Der Stadtrat stimmt dem Bericht der Verwaltung zu und beschließt, die in der Tabelle aufge-

führten Werte als angemessene Heizkosten bzw. angemessene Verbrauchsgrenzen ab 
01.01.2022 im SGB II und SGB XII anzuerkennen. 

 
3. Der Antrag der BaLi-Die PARTEI-Stadtratsfraktion vom 18.01.2022 ist damit geschäftsord-

nungsmäßig behandelt. 
 
4. Der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 17.02.2022 ist damit geschäftsordnungsmäßig be-

handelt. 
 
5. Der Antrag der BBB-Stadtratsfraktion vom 07.03.2022 ist damit geschäftsordnungsmäßig be-

handelt. 
 
 
 
 
 
 

Ausfertigungen: 

II. Herrn Oberbürgermeister: zur Kenntnis 

III. Ausfertigungen:  
 

Bamberg, den 30.08.2023 
 
 

 
 
Vorsitzender 
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